
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/7/9 3Ob98/97a,
3Ob290/03y

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.07.1997

Norm

AußStrG §123

AußStrG §125 B

Rechtssatz

Selbst wenn noch nicht alle allenfalls als Erben berufene Personen ihre Erbserklärungen abgegeben haben, kann es

zweckmäßig sein, sofort bei bereits abgegebenen widerstreitenden Erbserklärungen über die Parteirollen für den

Erbrechtsstreit zu entscheiden (abgehen von GlUNF 2233).

Entscheidungstexte

3 Ob 98/97a

Entscheidungstext OGH 09.07.1997 3 Ob 98/97a

3 Ob 290/03y

Entscheidungstext OGH 25.03.2004 3 Ob 290/03y

Auch
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